
407 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XII. GP. 

1.6. 1971 

Regierungsvorlage 

Bundesverfassungsgesetz xxxxxxx 
xxx über die Änderung der Landesgrenze 
zwischen dem Land Oberösterreich und dem 

Land Salzburg im Bereich der Moosache 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

§lo Die Landesgrenze zwischen dem Land 
Oberösterreich und dem Land Salzburg ist im 
Bereich der oherö,sterreichischen Gemeinde 
St. Pantaleon (politischer Bezirk Braunau am 
Inn), und der salzburgischen Gemeinde St. Geor
gen bei Salzburg (politischer Bezirk Salzburg
Umgebung) zwischen den Grenzpunkten G 1 
und G 13 durch di~, in der Beschreibung (An-

lage 1) und im Plan im Maßstab 1 : 2000 (An
lage 2) dargestellte Mittellinie der Moosache 
ohne Rücksicht auf spätere Veränderungen die
'ser Mittellinie bestimmt. 

§ 2. (1) Dieses Bundesverfassungsgesetz tritt 
. gleichzeitig mit den nach Art. 3 Abs. 2 des Bun
des-Verfassungsgesetzes in der Fassung von 1929 
erforderlichen übereinstimmenden Verfassungs
gesetzen des Landes Oberösterreich und des Lan
des Salzburg mit dem der Kundmachung des 
zuletzt verlautbarten Verfassungsgesetzes fol
genden Monatsersten in Kraft. 

(2) Mit derVollziehung dieses Bundesverfas
sungsgesetzes ist die Bundesregierung betraut. 
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Nummer des 
Grenzpunktes 

Gl 

G2 (BA) 

G 3 (BE) 

G4 (BA) 

Beschreibung 

der Landesgrenze zwischen 

Anlage. 1 

zu § 1 

dem Land OBERÖSTERREICH und dem Land SALZBURG 
im Bereich der Moosache 

samt Koordinatenverzeichnis der Grenzpunkte 

Zeichenerkla\rung :::' 

R = Radius eines Kreisbogens 

BA Anfang eines Kreisbogens 

BE Ende eines Kreisb~gens 

Koordinaten der Grenzpunkte 

Beschreibung des Länge des Bogens odes 
System: Gauß-Krüger . 

M 31 äst!. Ferro . 
Grenzverlaufes der Geraden in m -y . + x. 

m m 

32.326,96 318 692·87 
Gerade 156·14 

32 174·35 318 725;88 
Kreisbogen 91·37 
R = 90 m 

32 108·61 318783·62 
Gerade 233·19 .. 

32 030·02 319 003·17 
Kreisbogen 70·95 

G 5 (BE u. BA) 
R =120 m 

31987·77 319 060·06 

Kreisbogen 83·24 

G 6 (BE) 
R = 100 in 

31 947·77 319 130·32 

Gerade 500·21 
G7 (BA) 31 897·18 319 627·96 

Kreisbogen 82·36 .. ' 

G8 (BE) 
R = 100 m 

31857·88 319 697·7t 

Gerade 257·25 
G9 (BA) 31652·45 )19 852·55 

Kreisbogen 125·17 
.. ' .. 

G 10 (BE) 
R= 150 m 

, 31593·36 . 319 958·79 
. 

. 

Gerade 294~88 .. .. 
G11 31 566·77 . 320 252·47 

Gerade 32·48 
.. '. 

, 
G 12 31 551·42 320 281·09 

Gerade 42·07 -,. 

G13 31 546·60 . ·320 322·88 
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Anlage 2-
zu § 1 

\ 

\ 
\ 

\ 

~\ 
\ 
\ 
\ 

\ 

\ 

J717 

71 '7.9 711.9 

11 '7CJ 

PLAN 
über den V~rlauf der neuen Landesgrenze 

zwischen dem L:Jnd Oberi:isterreich 
und dem Land S:llzburg 

\ 
\ 

\ 

\ 

\ 

/m Bere/ch der oberaslerr Gemeinde SI P':;}f))aleon 
und der sa/zburg/schen GemeInde SI oeorgenb ~/zburg 

-.~ 
t\.i 

\ 
\ 

\ 

\ 
\ 

\ 

f)le !:ooro'ln.:ilen der OrenzpullJr/e .5OiY'le die Maße der Geraden Li. 

der Rod/en der Kreisbogen sind in der Beschreibung der ian
desgrenze zIY/5c/Jen dem Land Oberoslerreich und dem 
Land 53/z burg Im 8ereicl; der Noosacl7e .5dml Koordina' 
leni/erzelchn/s der Gren.z,ounkle enllJa/len 

Bundesaml/Jr Eich -u/Jd 
/lermess ufJgs/v'ese fJ 

Verlaß! im lJezember ;967 
ergJn2! im Jdhre ;970 

1. Te;1 
M:Jßst:Jb 
7 ; 2000 

\ 

\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

407 der Beilagen XII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 5 von 10

www.parlament.gv.at



KG. Sr. PANTALEON 

\ 

\ 

-.~ 
....: 

\ 
\ 
\ 
\ 

\ 
\ , 

\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

1177 

\ 
\ 

\ 
\ , 

\ 

\ 
\ 

\ 

1176 

I 
i , 
i 
~ 
1 
I 
! 

! 
~o I 

I 1 
I 

,:.11-. 

sr. GEORGEN 8 SALZ8 

SALZBURG 

407 der Beilagen XII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)6 von 10

www.parlament.gv.at



G. HOLZHAUSEN 

LZB. 

OBERO·STERREICH 
sr. PANTALEON 

KG. STEINWAG 

,"1_ \ 9{.3 

~~, I 
I 

I 

"" / MI 

\'~ 
0 '41 

'"" o 
o 

<:> 
o 

!)'r8 \;~ 

\ 

12. 

407 der Beilagen XII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 7 von 10

www.parlament.gv.at



.500 
1 

PLAN 

An/age2 
zu §! 

6'66 

\ 

über den Verlauf der neuen Landesgrenze 
zwischen dem Land Obero'sterreich 

und dem Land Salzburg 

/rn Bereich der oben5slerr: Gemeinde SI P:dnla/eon 
und der sB/zburg/sche17 GemeInde 5/ Gc:orgenb Sa/zbvrg 

D/e I\oordlnalen der Grenzpuflkle ~'CNle die !laße der C7erCldel7 U. 
der Radien der Kreisbogen s;'nd in der Besc/;re/bu/?g der Ü;/l
desgrenze zWisenen dem !..2nd ObC'r()s!erreich u/?d dem 
Land Salzburg Im BereIch der Noosacl7e s~mt J(oord;"na -
tmverzeldmiS der (ir(,?lizpuflkle m/ha/le/?, 

BundesCJm/ (Lir Eic/;-U/7d 
yermessungs~esen 

Ver/aßt im Dezember /367 
ergänz !Im Jahre /970 

2. Te;1 
Maßstab 
1 : 2000 

407 der Beilagen XII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)8 von 10

www.parlament.gv.at



407 der Beilagen 3 

Erläuterungen 

Zu § 1: 

1. Die Landesgrenze ,zwischen den Ländern 
Oberösterreieh und Salzburg verlief im Bereich 
der öberösterreichischen Gemeinde St; Pantaleon, 
Ka~astraltgemeinden Sr. PanoaleoOJ unid S'teinw'ag 
(politischer Bezirk' Braunau am Inn) und der 
salzburgischen Gemeinde St. Georgen hei Salz
burg, Katastralgemeinde St. Georgen (politischer 
Bezirk Salzhurg-Umgebung) ursprünglich in der 
Mitte der Moosache. Bereits in den Jahren 1912 
und 1913 wurde in diesem Bereich ein Teilstück 
der Moosache reguliert. Dies hatte zur Folge, 
daß in der regulierten Grenzstrecke die Landes
grenze nicht mehr mit der Mitte des Flußbettes 
übereinstimm te. Im Jahre 1927 wurde daher 
gemäß Art. 3 Abs. 2 B-VG durchübe~einstim
mende Verfassungsgesetze des Bundes und, der 
beteiligteil 'LäfiderOberösterreich und Salzburg 
die Landesgrenze "in die, Mitte des neuen 
Flußlaufes, der Moosache" verlegt (Bundesver
fassungsgesetz ·vom 22. November 1927, BGB!. 
Nr. ?36, Verfassungsgesetz des Landes, Ober
österreich vom 10. Mai 1927, LGB!. Nr. 48, 
und Yerfassungsgesetz des Landes Salz burg vom 
15. Februar 1927, LGB!. ,Nr. 67). Imselben Jahr 
wurde die, Regulierung eines weiteren Teil
stückes der Moosache . im Bereich der oben er
wähnten Gemeinden in Ang~iff genorrtmen, in 
der Folgezeit abschnittsweise durchgeführt und 

, 1959 ·abgeschlossen. Zur Klaren Erkennbarkeit 
'des Gtenzverlaufesist es daher nach überein
sti~mender'Ansicht der Bu~d~sregierung und 
de,r beiden l::andesregierungen zweckmäßig; auch 
in diesem Bereich die Landesgrenze in die Mitte 
der neu·, reg.ulierten Moosache zu verlegen. 

; Nach 'dem bereits zitierten Art. 3 Ahs.2 B-VG 
kann die' Änderung einer Landesgrenze nur 
durch übereinstimmende Verfassungsgesetze des 
Bundes und· jenes Landes erfolgen, dessen Gebiet 
eine Änderung erfährt. Da' . im vorliegenden' 
Fall mit der' Grenzverlegung sowohl im Gebiet 
des Landes Oberösterreich als auch im Gebiet 
des Landes Salz;burg Änderungen eiritreten, 
müssen vom Bund und den beiden Ländern 
paktierte Verfassungsge~etze erlassen werden. 

2. Die Gemeinden St. Pantaleon und St. Geor-' 
gen bei Salzburg haben durch gleichlautende 
Gemeinderatsbeschlüsse diese Grenzänderung 
befürwortet. Die Einwohnerzahlen der betrof
fenen Gemeinden ändern sich nicht, weil die 
von der Grenzänderung erfaßten Gebietsteile 
unbewdhni: sind. Durch die vorgesehene' Grenz
änderung kommeni vom Land Oberösterreich 
10.826 m2 Grundfläche an das Land Salzburg, 
von diesem an das Land Oberösterreich . 4836 m~; 
insgesamt ergibt sich also für das Land Salzhurg 
ein Gebietszuwachs im Ausmaß von 5990 m2• 

Die Änderungen, die auf Grund des neuen 
Grenzverlaufes in den Katastral- und Grund~ 
buchsmappen der Katastralgemeinden Sankt 
Pantaleon, Steinwag und St. Georgendurchge
führt werden müssen, werden' im Grenzplan 
bereits berücksichtigt. 

In der Natur wurden der Beginn und das Ende 
des neuen Grenzverlaufes durch Granitsteine, 
welche an 'beideh Ufern in die Grenzlinie öffent- . 
liches Wassergut-Privatbesitz' gesetzt wurden, 
kenntlich gemacht. Auf der Verbindungslinie der 
jeweiligen Grenzsteine liegt der Anfangs- .(G 1) 
bzw. Endpunkt (G.13) des neuen Grenzverlaufes. 
. 3. Der Gre~zverlauf soll mathematisch auf 
die Weise bestimmt werden, daß er in Kreis
högen (5) undZwischengeraden (7) zerlegt wird, 
die sich der tatsächlichen Mittellinie der regulier
ten Moosache möglichst anschmiegen (v gl. § 1 
Abs. 1 der Yermessungsverordnung, BGBl. 
Nr. 53/1969). Die Anfangs- und End'punkte 
dieser Kreisbögen sind im staatlichen .Gauß
Krüger-Koordinatensystem (bezogen auf den 
Meridlian 31 0 östlich von Ferro) festgelegt. Diese 
Koordinaten sind, ebenso wie der Radius der 
fünf Kreisbögen, die Länge dieser Bögen sowie 
die Länge der sieben Zwischengeraden in der 
beiliegenden Beschreibung (Anlage 1 zum Ge
setzentwurf) ausgewiesen. überdies sind der 
künftige Grenzverlauf und die im Regulierungs
bereiCh liegenden Grundstücke in einem Plan 
im Maßstab 1 : 2000 graphisch dargestellt. 

4. Durch die Formulierung "ohne Rücksicht 
auf spätere Veränderungen dieser Mittellinie 
bestimmt" wird klargestellt,' daß spätere Ände-
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4 407. der Beilagen 

.rungen der Moosache in der behandelten Grenz
strecke auf den V erla uf der Landesgrenze keinen 
Einfluß haben, diese also auch nicht den all
mählichen und na türlichen Veränderungen des 
Wasserlaufes folgt. Damit wird für die Zukunft 
ein Streit darüber, ob eine konkrete Knderung 
der Moosache auch eine Knderung der Landes
grenze zur Folge hat, von vornherein ausge
schlossen und gewährleistet, daß in jedem Fall 
einer Verlegung des Wasserlaufes (insbesondere 
infolge einer Hochwas.serkatastrophe)aufGr:und 
des Grenzplanes der genaue Verlauf der Grenze 
jederzeit in der Natur rekonstruiert werden 
kann. 

5 .. Bei der V~r'bereitung des gegenständlichen 
Ges,e~zentwurfes und der be~den Anlagen ergab 
sich (qlgendes. Problem: 

;Den ·unter,Punktl :zitierten Verfassungs~ 
gesetzen'vom: Jahre 1927 war' kein Grenzplan 
beigegeben worden, aus dem' der· neue Verlauf 
der' Landesgrenze ersichtlich gewesen wäre. 
Weiters. enthielten diese Verfassungsgesetze zum 
Unterschied von den nunmehr angestrebten 
Gesetzen auch nicht die Feststellung, daß der 
Verlauf der. Landesgrenzeohne RücksiCht auf 
spätere Veränderungen der Mittellinie des Was-

Flusses jedoch koordinatenmäßig nicht bestimmt . 
Eine Besichtigung der in Rede stehenden Grenz
strecke durch Vertreter des Bundes und der bei
den Länder ergab, daß die in den Verfassungs
gesetzen vom Jahre 1927 festgelegte "Mitte des 
Flußlaufes" weder an Hand von Plänen noch in 
der Natur feststellbar ist. Der Flußlauf war näm
lich auch nach 1927 mehrfach Knderungen unter
worfen, und zwar einerseits durch Regulierungs
maßnahmen, die durch planliche Unterlagen 
.nicht ausreichend belegbar sind, und aridererseits 
dutch Veränderungen infolge natürlicher Vor
kommnisse wie Hochwasser und Hangrutschun
gen, die im einzelnen in' der Natur nicht mehr 
unterschieden werden können. Aus den ange
führten Gründen ist es daher nicht möglich, die 
durch die Verfassungsgesetze aus 192Z' festgelegte 
Grenzstrecke. zu rekonstruieren, sodaß für diese 
Grenzstrecke nur. eine Neufestlegung in Frage 
kommt. Da ,aber die Ausarbeitung der. erforder
lichen Gesetzesanlagen (Beschreibung und Plan 
der 'Landesgrenze) umfangreiche und damit zeit
raubende. ,t.echnische Vorarbeiten erfordert, emp
fiehlt es sich nach Ansicht der ·Bundesregierung, 
vorerst nur: die .Grenzverlegung im neur.egulier
ten Teil der Moosache v.orzunehmen. 

se.rl;1ufes festgelegt ist. Dies.e Diskrepanz kaut? Zu § 2: 
nun Unklarheit und Rechtsunsicherheitdarüber 1. Wie bereits bei §1 erwähnt, kann die ange~ 
her'l?eiführ~n, ob bei Knderungen des ·Flüßlaufes strebte Grenzänderungnur durch übereinstim
für di.e im Jahre 1927 festgelegte Grenzstrecke mende Verfassungsgesetze des Bundes und der 
das gleiche zu gelten hat wie' für die Grenz- Länder Oberösterreich undSalzburg vorgenom
strecke, deren verfassungsgesetzliche . Verank~- ineri we·rden. Dergegenstäridliche Gesetzentwurf 
rung llll.ninehr vorgeschlagen wird, oder ob im wurde vöb. denbeteili:gtenBundes~ und Landes
Hinb,lick auf. das. nunmehr vo~geseherie Bundes- stellen einvernehmlich ausgearbeitet;· Die beiden 
v:erf~ssungsgesetz die. pakderten Verfassungs- Landesregierull·g,en·, werden sobald· w·ie möglich 
gesetz~ des Jahres 1 ?27 nach der In terpreta tions- die: Regierungsvo.rlagen ,übereinstimmender, Lan
methode des Umkehrschlusses auszulegen sind. desverfassungsgesetze in den Landtagen einbrin:' 
Es wäre an sich zweckmäßig, auch die von den gen. . , . 
Verfassungsgesetzen 1927 erfaßte' G~~nzstrecke . Die Grenzänderung . soll, . damit' Terminschwie
in die nunmehr vörgesehene'Regelung mitein- rigkeiten in den beteiligten gesetzgebenden Or
zuheiiehen, ihrlen V.erlauf in einem Gren~plan ganen und· eine Rückwirkung· der gesetzHchen 
auszuwe'isen und klarzustellen; daß Verände~ Neuregelungauf. jeden Fall'vermieden werden, 
rungen d'er Mittellinie keinen Einfluß auf den nicht an einem 'bestimmten Kalendertag oder an 
Grenzverlauf ~elbst ha~ben.Larigwierige E~}{~bun- einem-durch die Kundmachung : des vom Bund 
gen·JÜhrtenjedoCh' zudem Ergebni~, daß für erlassenen '-Verf.assungsgesetzes.bestimmten: Ter~ 
dieSen:, B'ereidl der 1\1oosache (der' siCh fltißab- min, sondern' erst an demjenigen Monatsersten 
wätts in einet Länge VOIT zirka 3'6 km an den inKq.fttreten"der·derKundmachungdes zu,
n'eti. regulierten Teil' arisChließt) keine ausrei- letzt ·yerlautbarJ;en.; Verfassungsgesetzes .. ,f'olgt; 
menden .' verinessungstechnischen Unterlagen' Damit ist allCh im S·inne·des Art.,3Ab.s. 2.B-VG 
vorhanden' sind: Es . liegt lediglich eine von der klargestellt, daß nur das Zusammenwirken der 
Agrarbez'irksbehördeGmunden vorgenommene drei Yerfassungsgesetze die angestrebte Änderung 
Kartierung der Katastralgemeinde St. Pantaleon der oberösterr.eichischen und salzburgischen Lan-
iin Maßstab 1: 2000 vor, welche vom Landes- des grenze zur .Folge. hat. . '" 
agrarsenat von Oberösterreich im Jahre 1966 be- 2. Die·:Vollziehurtg desangemebten Bundes
stätigt worden ist .. Bei dieser Kartierüng wurdenverfassungsgesetzes wird weder finanzielle Mehr-. 
zwar die beiden Fllißufer der Moosache koordi- ausgaben. des' Bundes noch eine Vermehrung 
natenrnäßig aufgenommen, die Mittellinie des seines Personalstalldes·'bewirken. 
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